
ENERGIE  STANDARDQUALITÄT

tbw.basis.strom
BASISSTROM

Arbeitspreis Hochtarif Rp./kWh Preise von Swiss Six * + 1.08 (1.00)

Arbeitspreis Niedertarif Rp./kWh Preise von Swiss Six * + 1.08 (1.00)

tbw.öko.aquaCH CH-Wasserkraft mit Herkunftsnachweis +0.50 (0.46) Rp./kWh Aufpreis zum Basisstrom

Preise inkl. 8.1% MWST
(exkl. MWST)

* Die vom Verbraucher bezogene Energie wird mit dem entsprechenden stündlichen 
Swiss Six-Spotmarktpreis Schweiz (gehandelt in EUR/MWh an der europäischen Strom-
börse EPEX Spot; www.epexspot.com) verrechnet. Zur Währungsumrechnung wird der 
tägliche Referenzwechselkurs EUR/CHF der Europäischen Zentralbank verwendet. Die 
Energie wird mittels monatlichem gemittelten Einheitspreis abgerechnet.

** Die TBW können den Aufschlag monatlich anpassen, sollten sich die entsprechenden 
Konditionen des Vorlieferanten ändern.
Die gelieferte Energie entspricht der Standardqualität «tbw.öko.aquaCH»
Zusätzlich werden die regulären Netzentgelte der TBW sowie alle gesetzlichen Steuern 
und Abgaben gemäss Tarifblatt in Rechnung gestellt. 

Die Ersatzversorgung kommt zur Anwendung, wenn ein Grossverbrau-
cher (>100MWh/a), welcher bereits von seinem Recht auf freien Markt-
zugang Gebrauch gemacht hat, keinen gültigen Energieliefervertrag und 
somit keinen Energielieferanten hat. Das Gesetz sieht in diesem Fall vor, 
dass der Verteilnetzbetreiber, d.h. die Technischen Betriebe Wil (TBW), 

ABWICKLUNGSPAUSCHALE

tbw.naturstrom.star Preis pro Anschlusspunkt Fr./Mt. 605.35 (560.00) **

STROMPREISE
Ersatzversorgung von elektrischer Energie

Verrechnung
Die Verrechnung der gelieferten Energiemengen erfolgt monatlich. Die TBW können von 
der Kundin oder vom Kunden im Voraus monatliche Akontozahlungen anhand der prog-
nostizierten Verbrauchsdaten und Spotpreise einfordern.

Gültigkeit
Die Ersatzversorgung dauert jeweils so lange an, bis die Kundin oder der Kunde von ei-
nem Energielieferanten mittels einem gültigen Energieliefervertrag versorgt wird. Da-
bei endet die Ersatzversorgung am Ende des Kalendermonats, in dem die Kundin oder 
der Kunde die TBW über den Abschluss eines gültigen Stromliefervertrages schriftlich 
informiert, wobei diese Information mindestens 10 Arbeitstage vor Monatsende erfol-
gen muss. Andernfalls endet sie am Ende des Folgemonats.

Die Preise gelten ab 1. Januar 2025.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen und die gültigen Reglemente der 
Technischen Betriebe Wil.

für den entsprechenden Endkunden eine Ersatz- resp. Notversorgung 
sicherstellen. Voraussetzung für die Ersatzversorgung ist die Erfassung 
des gesamten Stromverbrauchs mittels Lastgangmessung.


